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Betrifft 
Nationalratswahlordnung; Verbesserungen bei der Briefwahl; Resolution des NÖ 
Landtages vom 22. Jänner 2009; Antwort des Bundeskanzleramtes 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Am 22. Jänner 2009 beschloss der NÖ Landtag einen Resolutionsantrag zur 

Verbesserung der Briefwahl (Ltg. 167/A-1/20-2008). Diese Resolution wurde dem 

Bundeskanzleramt übermittelt. 

 

Mit Schreiben vom 14. April 2009 übermittelte das Bundeskanzleramt ein Antwort-

schreiben des Ministerratsdienstes an Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, in 

welchem mitgeteilt wurde, dass nach Einholung einer Stellungnahme des Bundes-

ministeriums für Inneres nachfolgende Antwort erfolgt: 

 

"Der Bundesgesetzgeber hat die in der Resolution enthaltenen, sich auf die Nationalrats-

Wahlordnung 1992 beziehenden Anregungen für die in der Europawahlordnung - wirksam 

bereits für die Europawahl 2009 - zum überwiegenden Teil umgesetzt. 
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In Hinkunft reicht es bei Europawahlen aus, dass mit der Eintragung einer Unterschrift die 

für die Stimmabgabe mittels Briefwahl erforderliche eidesstattliche Erklärung rechtsgültig 

abgegeben ist. Die Eintragung des Datums oder des Ortes der Stimmabgabe ist nicht 

mehr erforderlich; demnach stellt das Fehlen dieser Angaben auch keinen Nichtigkeits-

grund mehr dar. 

 

Auch die Beförderung einer Wahlkarte im Postweg ist nicht mehr zwingend vorgesehen. 

Schließlich trägt bei Europawahlen in Hinkunft der Bund die Kosten für das Porto, und 

zwar gleichgültig, ob die Wahlkarte aus dem Inland oder aus dem Ausland an die 

Bezirkswahlbehörde übermittelt wird. 

 

Die Frage des spätestmöglichen Zeitpunktes des Einlangens einer Wahlkarte bei der 

zuständigen Wahlbehörde wurde von der Novellierung der Europawahlordnung 

ausgeklammert. Diese Frage wird aller Voraussicht nach im Herbst 2009 anlässlich der 

Umsetzung der im Regierungsprogramm beabsichtigten Änderungen im Wahlrecht zu 

erörtern sein, wobei beabsichtigt, die in der Europawahlordnung bereits umgesetzten 

Änderungen auch auf die übrigen Wahlgesetze zu übertragen."  

 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies mitzuteilen. 

 

 
 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrage 

Dr. P r ö l l 
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